
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17), in der Bekanntmachung der Neufassung vom
19. März 1991 (BGBl. S. 686), geändert durch

1) Art. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Asylverfahrens vom 26. Juni 1992
(BGBl. I S. 1126),

2) Art. 9 des Gesetzes zur Entlastung der Rechtspflege vom 11. Januar 1993
(BGBl. I S. 50),

3) Art. 5 des Fünften Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Bundesver-
fassungsgericht vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1442),

4) Art. 7 des Planungsvereinfachungsgesetzes vom 17. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2123),

5) Art. 7 des Gesetzes zur Änderung des Rechtspflegergesetzes und anderer Ge-
setze vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1374),

6) Art. 9 des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung
der Welthandelsorganisation und zur Änderung anderer Gesetze vom 30. Au-
gust 1994 (BGBl. II S. 1438),

7) Art. 7 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen
vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705) – Art. 7 Nr. 1 wieder aufgehoben
durch Art. 5 des 6. VwGOÄndG,

8) Art. 27 des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2911),

9) Art. 2 Abs. 6 des Magnetschwebebahnplanungsgesetzes vom 23. November
1994 (BGBl. I S. 3486),

10) Art. 1 des Sechsten Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung
und anderer Gesetze (6. VwGOÄndG) vom 1. November 1996 (BGBl. I S. 1626),

11) Art. 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Zivilschutzes vom 25. März
1997 (BGBl. I S. 726),

12) Art. 33 Abs. 2 des Justizmitteilungsgesetzes vom 18. Juni 1997 (BGBl. I
S. 1430),

13) Art. 8 des Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 vom 18. August 1997
(BGBl. I S. 2081),

14) Art. 1 des Gesetzes zur Verlagerung des Sitzes des Bundesverwaltungsgerichts
von Berlin nach Leipzig vom 21. November 1997 (BGBl. I S. 2742),

15) Art. 2 § 13 des Gesetzes zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts vom
22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3224),

16) Art. 14 des Gesetzes zur Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Pa-
tentanwaltsordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 (BGBl. I
S. 2600),

17) Art. 15 des Zweiten Gesetzes zur Erleichterung der Verwaltungsreform in den
Ländern vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632),

18) Art. 2 Abs. 18 des Gesetzes zur Reform des Verfahrens bei Zustellungen im
gerichtlichen Verfahren vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1206),

19) Art. 14 des Gesetzes zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts vom 9. Juli
2001 (BGBl. I S. 1510),

20) Art. 8 des Gesetzes zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und
anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vom 18. Juli
2001 (BGBl. I S. 1542),

21) Art. 1 und 6 des Gesetzes zur Bereinigung des Rechtsmittelrechts im Verwal-
tungsprozess vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3987),

22) Art. 4 Nr. 26 des Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts vom 5. Mai
2004 (BGBl. I S. 718),

23) Art. 4 des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien
(Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 24. Juni 2004 (BGBl. I
S. 1359),

24) Art. 11 Nr. 23 des Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung
und zur Regelung des Aufenthalts und zur Integration von Unionsbürgern und
Ausländern vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950),

25) Art. 6 des Ersten Gesetzes zur Modernisierung der Justiz (1. Justizmodernisie-
rungsgesetz) vom 24. August 2004 (BGBl. I S. 2198).
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Gesetzestext

26) Art. 8 des Gesetzes über die Rechtsbehelfe bei Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3220),

27) Art. 2 des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes vom
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3302),

28) Art. 6 des Gesetzes zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Verfahrensvor-
schriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher Richter vom 21. Dezember
2004 (BGBl. I S. 3599),

29) Art. 2 des Gesetzes über die Verwendung elektronischer Kommunikationsfor-
men in der Justiz vom 22. März 2005 (BGBl. I S. 837),

30) Art. 2 des Sechsundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetenge-
setzes vom 22. August 2005 (BGBl. I S. 2482),

31) Art. 13 des Gesetzes zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung
vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619),

32) Art. 9 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastruk-
turvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2833, ber. BGBl. I 2007 S. 691),

33) Art. 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenent-
wicklung der Städte vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),

34) Art. 13 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 2840),

35) Art. 6 des Gesetzes zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von Erfolgs-
honoraren vom 12. Juni 2008 (BGBl. I S. 1000),

36) § 62 Abs. 11 Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010).
37) Art. 5 des Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und no-

tariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schiedsstelle der Rechtsanwaltschaft
sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449),

38) Art. 3 des Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchstspannungs-
netze vom 21. August 2009 (BGBl. I S. 2870).

39) Art. 9 des Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Justiz und
zur Änderung anderer Vorschriften vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2248).

40) Art. 8 des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302).

41) Art. 2 Abs. 34 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über Verkündung
und Bekanntmachungen sowie der Zivilprozessordnung, des Gesetzes betref-
fend die Einführung der Zivilprozessordnung und der Abgabenordnung vom
22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044).

42) Art 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
rechts vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212).

43) Art. 6 des Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577).

44) Art. 4 des Gesetzes zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztech-
nik in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren vom 25. April 2013
(BGBl. I S. 935).

45) Art. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und zur
Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren vom 31. Mai 2013 (BGBl. I
S. 1388).

46) Art. 4 des Zweiten Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netz-
ausbaus Elektrizitätsnetze vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2543).

47) Art. 12 des Gesetzes zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshil-
ferechts vom 31. August 2013 (BGBl I. S. 3533).

48) Art. 5 Nr. 3 des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786).

49) Art. 13 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 so-
wie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890).

50) Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Bundesministergesetzes und des Geset-
zes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre vom
17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1322).

51) Art. 171 der Zehnten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474).

52) Art. 7 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I S. 1722).

53) Art. 3 des Gesetzes zur Änderung von Bestimmungen des Rechts von Energie-
leitungsbaus vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490).
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Gesetzestext

54) Art. 7 des Gesetzes zur Änderung des Sachverständigenrechts und zur weite-
ren Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie zur Änderung des Sozi-
algerichtsgesetzes, der Verwaltungsgerichtsordnung, der Finanzgerichtsord-
nung und des Gerichtskostengesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222).

55) Art. 3 des Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen von Strom aus erneu-
erbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren
Energien vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258).

56) Art. 17 des Gesetzes zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus
Kraft-Wärme-Koppelung und zur Eigenversorgung vom 22. Dezember 2016
(BGBl. I S. 3106).

57) Art. 5 des Gesetzes zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und
anderer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben vom 29. Mai
2017 (BGBl. I S. 1298).

58) Art. 4 des Gesetzes zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und
zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes (Hochwasser-
schutzgesetz II) vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193).

59) Art. 20 des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017
(BGBl. I S. 2208).

60) Art. 11 Abs. 24 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/
2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transakti-
onen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745).

61) Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichts-
verfahren und zur Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit
Sprach- und Hörbehinderung vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546).

62) Art. 2 des Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes vom 10. Juli
2018 (BGBl. I S. 1122).

63) Art. 7 des Gesetzes zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungs-
klage vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151).

64) Art. 5 Abs. 24 des Gesetzes zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und
Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektroni-
schen Identitätsnachweises sowie zur Änderung des Personalausweisgesetzes
und weiterer Vorschriften vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846).

65) Art. 4 des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht
vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1294).

66) Art. 5 des Gesetzes zur Regelung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbe-
schwerde in Zivilsachen, zum Ausbau der Spezialisierung bei den Gerichten
sowie zur Änderung weiterer prozessrechtlicher Vorschriften vom 12. Dezember
2019 (BGBl. I S. 2633).

67) Art 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Bundesamtes für Auswär-
tige Angelegenheiten und zur Änderung des Gesetzes über den Auswärtigen
Dienst, des Aufenthaltsgesetzes und zur Anpassung anderer Gesetze an die
Errichtung des Bundesamtes vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1241).

68) Art. 181 der Elften Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19. Juni 2020
(BGBl. I S. 1328).

69) Art. 1a des Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und an-
derer Vorschriften vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2682).

70) Art. 1 des Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen vom 3. Dezember
2020 (BGBl. I S. 2694).

71) Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Bundesberggesetzes und der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1761).

72) Art. 14 des Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Än-
derung weiterer Vorschriften vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099)

73) Art. 16 des Gesetzes zur Modernisierung des notariellen Berufsrecht und zur
Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154)

74) Art. 3a des Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Rege-
lung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftssrecht vom 16.7.2021
(BGBl. I S. 3026)
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§§ 1–5 Gesetzestext

Teil I Gerichtsverfassung

1. Abschnitt Gerichte

§ 1 [Unabhängige Gerichte]

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von den Verwaltungsbe-
hörden getrennte Gerichte ausgeübt.

§ 21 [Gerichte]

Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in den Ländern die Verwaltungsge-
richte und je ein Oberverwaltungsgericht, im Bund das Bundesverwaltungsgericht
mit Sitz in Leipzig.

§ 32 [Gerichtsorganisation]

(1) Durch Gesetz werden angeordnet
1. die Errichtung und Aufhebung eines Verwaltungsgerichts oder eines Oberver-

waltungsgerichts,
2. die Verlegung eines Gerichtssitzes,
3. Änderungen in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke,
4. die Zuweisung einzelner Sachgebiete an ein Verwaltungsgericht für die Bezirke

mehrerer Verwaltungsgerichte,
4a. die Zuweisung von Verfahren, bei denen sich die örtliche Zuständigkeit nach

§ 52 Nr. 2 Satz 1, 2 oder 5 bestimmt, an ein anderes Verwaltungsgericht oder
an mehrere Verwaltungsgerichte des Landes,

5. die Errichtung einzelner Kammern des Verwaltungsgerichts oder einzelner Se-
nate des Oberverwaltungsgerichts an anderen Orten,

6. der Übergang anhängiger Verfahren auf ein anderes Gericht bei Maßnahmen
nach den Nummern 1, 3, 4 und 4a, wenn sich die Zuständigkeit nicht nach den
bisher geltenden Vorschriften richten soll.

(2) Mehrere Länder können die Errichtung eines gemeinsamen Gerichts oder ge-
meinsamer Spruchkörper eines Gerichts oder die Ausdehnung von Gerichtsbezir-
ken über die Landesgrenzen hinaus, auch für einzelne Sachgebiete, vereinbaren.

§ 43 [Anwendung des GVG]

Für die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit gelten die Vorschriften des Zweiten
Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend. Die Mitglieder und drei Ver-
treter des für Entscheidungen nach § 99 Abs. 2 zuständigen Spruchkörpers be-
stimmt das Präsidium jeweils für die Dauer von vier Jahren. Die Mitglieder und ihre
Vertreter müssen Richter auf Lebenszeit sein.

§ 54 [VG: Mitglieder-Besetzung]

(1) Das Verwaltungsgericht besteht aus dem Präsidenten und aus den Vorsitzenden
Richtern und weiteren Richtern in erforderlicher Anzahl.
(2) Bei dem Verwaltungsgericht werden Kammern gebildet.
(3) Die Kammer des Verwaltungsgerichts entscheidet in der Besetzung von drei
Richtern und zwei ehrenamtlichen Richtern, soweit nicht ein Einzelrichter entschei-
det. Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbe-
scheiden (§ 84) wirken die ehrenamtlichen Richter nicht mit.

1 § 2 in der Fassung des Art. 1 Gesetz zur Verlagerung des Sitzes des Bundesverwaltungsgerichts.
2 § 3 Abs. 1 Nr. 4a eingefügt durch Art. 1 Nr. 1 RmBereinVpG; geändert durch Art. 7 Asylverfah-

rensbeschleunigungsgesetz.
3 § 4 Satz 2 angefügt durch Art. 1 Nr. 2 RmBereinVpG.
4 § 5 Abs. 3 in der Fassung des Art. 9 Rechtspflege-EntlastungsG.
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Gesetzestext §§ 6–11

§ 65 [VG: Einzelrichter]

(1) Die Kammer soll in der Regel den Rechtsstreit einem ihrer Mitglieder als Einzel-
richter zur Entscheidung übertragen, wenn
1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art

aufweist und
2. die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat.
Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach seiner Ernennung nicht Einzelrichter sein.
(2) Der Rechtsstreit darf dem Einzelrichter nicht übertragen werden, wenn bereits
vor der Kammer mündlich verhandelt worden ist, es sei denn, dass inzwischen ein
Vorbehalts-, Teil- oder Zwischenurteil ergangen ist.
(3) Der Einzelrichter kann nach Anhörung der Beteiligten den Rechtsstreit auf die
Kammer zurückübertragen, wenn sich aus einer wesentlichen Änderung der Pro-
zesslage ergibt, dass die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die Sa-
che besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist. Eine er-
neute Übertragung auf den Einzelrichter ist ausgeschlossen.
(4) Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 3 sind unanfechtbar. Auf eine unterlassene
Übertragung kann ein Rechtsbehelf nicht gestützt werden.

§§ 7 und 8 (weggefallen)

§ 96, 7 [OVG: Mitglieder-Besetzung]

(1) Das Oberverwaltungsgericht besteht aus dem Präsidenten und aus den Vorsit-
zenden Richtern und weiteren Richtern in erforderlicher Anzahl.
(2) Bei dem Oberverwaltungsgericht werden Senate gebildet.
(3) Die Senate des Oberverwaltungsgerichts entscheiden in der Besetzung von drei
Richtern; die Landesgesetzgebung kann vorsehen, dass die Senate in der Beset-
zung von fünf Richtern entscheiden, von denen zwei auch ehrenamtliche Richter
sein können. Für die Fälle des § 48 Abs. 1 kann auch vorgesehen werden, dass
die Senate in der Besetzung von fünf Richtern und zwei ehrenamtlichen Richtern
entscheiden. Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 gelten nicht für die Fälle des § 99 Abs. 2.
(4) (aufgehoben)

§ 10 [BVerwG: Mitglieder-Besetzung]

(1) Das Bundesverwaltungsgericht besteht aus dem Präsidenten und aus den Vor-
sitzenden Richtern und weiteren Richtern in erforderlicher Anzahl.
(2) Bei dem Bundesverwaltungsgericht werden Senate gebildet.
(3) Die Senate des Bundesverwaltungsgerichts entscheiden in der Besetzung von
fünf Richtern, bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung in der Beset-
zung von drei Richtern.

§ 11 [BVerwG: Großer Senat]

(1) Bei dem Bundesverwaltungsgericht wird ein Großer Senat gebildet.
(2) Der Große Senat entscheidet, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von der Ent-
scheidung eines anderen Senats oder des Großen Senats abweichen will.
(3) Eine Vorlage an den Großen Senat ist nur zulässig, wenn der Senat, von dessen Ent-
scheidung abgewichen werden soll, auf Anfrage des erkennenden Senats erklärt hat,
dass er an seiner Rechtsauffassung festhält. Kann der Senat, von dessen Entschei-
dung abgewichen werden soll, wegen einer Änderung des Geschäftsverteilungsplanes

5 § 6 in der Fassung des Art. 9 Rechtspflege-EntlastungsG.
6 § 9 in der Fassung des Art. 9 Rechtspflege-EntlastungsG.
7 § 9 Abs. 3 Satz 3 angefügt durch Art. 1 Nr. 3 RmBereinVpG.
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§§ 12–16 Gesetzestext

mit der Rechtsfrage nicht mehr befasst werden, tritt der Senat an seine Stelle, der nach
dem Geschäftsverteilungsplan für den Fall, in dem abweichend entschieden wurde,
nunmehr zuständig wäre. Über die Anfrage und die Antwort entscheidet der jeweilige
Senat durch Beschluss in der für Urteile erforderlichen Besetzung.
(4) Der erkennende Senat kann eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung dem Großen
Senat zur Entscheidung vorlegen, wenn das nach seiner Auffassung zur Fortbildung
des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist.
(5) Der Große Senat besteht aus dem Präsidenten und je einem Richter der Revisi-
onssenate, in denen der Präsident nicht den Vorsitz führt. Legt ein anderer als ein
Revisionssenat vor oder soll von dessen Entscheidung abgewichen werden, ist
auch ein Mitglied dieses Senats im Großen Senat vertreten. Bei einer Verhinderung
des Präsidenten tritt ein Richter des Senats, dem er angehört, an seine Stelle.
(6) Die Mitglieder und die Vertreter werden durch das Präsidium für ein Geschäfts-
jahr bestellt. Das gilt auch für das Mitglied eines anderen Senats nach Absatz 5
Satz 2 und für seinen Vertreter. Den Vorsitz im Großen Senat führt der Präsident,
bei Verhinderung das dienstälteste Mitglied. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag.
(7) Der Große Senat entscheidet nur über die Rechtsfrage. Er kann ohne mündliche
Verhandlung entscheiden. Seine Entscheidung ist in der vorliegenden Sache für den
erkennenden Senat bindend.

§ 12 [OVG: Großer Senat]

(1) Die Vorschriften des § 11 gelten für das Oberverwaltungsgericht entsprechend,
soweit es über eine Frage des Landesrechts endgültig entscheidet. An die Stelle
der Revisionssenate treten die nach diesem Gesetz gebildeten Berufungssenate.
(2) Besteht ein Oberverwaltungsgericht nur aus zwei Berufungssenaten, so treten
an die Stelle des Großen Senats die Vereinigten Senate.
(3) Durch Landesgesetz kann eine abweichende Zusammensetzung des Großen
Senats bestimmt werden.

§ 13 [Geschäftsstelle]

Bei jedem Gericht wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Sie wird mit der erforderli-
chen Anzahl von Urkundsbeamten besetzt.

§ 14 [Rechts- und Amtshilfe]

Alle Gerichte und Verwaltungsbehörden leisten den Gerichten der Verwaltungsge-
richtsbarkeit Rechts- und Amtshilfe.

2. Abschnitt Richter

§ 15 [Hauptamtliche Richter]

(1) Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt, soweit nicht in §§ 16 und 17 Abwei-
chendes bestimmt ist.
(2) (weggefallen)
(3) Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts müssen das fünfunddreißigste Le-
bensjahr vollendet haben.

§ 16 [Richter im Nebenamt]

Bei dem Oberverwaltungsgericht und bei dem Verwaltungsgericht können auf Le-
benszeit ernannte Richter anderer Gerichte und ordentliche Professoren des Rechts
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Gesetzestext §§ 17–22

für eine bestimmte Zeit von mindestens zwei Jahren, längstens jedoch für die Dauer
ihres Hauptamts, zu Richtern im Nebenamt ernannt werden.

§ 178 [Richter auf Probe, Richter kraft Auftrags]

Bei den Verwaltungsgerichten können auch folgende Richter verwendet werden:
1. Richter auf Probe,
2. Richter kraft Auftrags und
3. Richter auf Zeit.

§ 189 [Richter auf Zeit]

Zur Deckung eines nur vorübergehenden Personalbedarfs kann ein Beamter auf
Lebenszeit mit der Befähigung zum Richteramt für die Dauer von mindestens zwei
Jahren, längstens jedoch für die Dauer seines Hauptamts, zum Richter auf Zeit
ernannt werden. § 15 Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 2 des Deutschen Richterge-
setzes ist entsprechend anzuwenden.

3. Abschnitt Ehrenamtliche Richter

§ 19 [Rechtsstellung]

Der ehrenamtliche Richter wirkt bei der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfin-
dung mit gleichen Rechten wie der Richter mit.

§ 2010 [Voraussetzungen]

Der ehrenamtliche Richter muss Deutscher sein. Er soll das 25. Lebensjahr vollen-
det und seinen Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks haben.

§ 2111 [Ausschließungsgründe]

(1) Vom Amt des ehrenamtlichen Richters sind ausgeschlossen
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher

Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe
von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind,

2. Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben ist, die den Verlust der
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann,

3. Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgebenden Körperschaften des
Landes besitzen.

(2) Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht zu ehrenamtlichen
Richtern berufen werden.

§ 2212 [Inkompatibilität]

Zu ehrenamtlichen Richtern können nicht berufen werden
1. Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden

Körperschaften eines Landes, der Bundesregierung oder einer Landesregierung,
2. Richter,

8 § 17 neu gefasst durch Art. 7 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.
9 § 18 neu gefasst durch Art. 7 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.

10 § 20 Satz 2 geändert durch Art. 6 Nr. 1 des Gesetzes zur Vereinfachung u. Vereinheitlichung
der Verfahrensvorschriften zur Wahl u. Berufung ehrenamtlicher Richter.

11 § 21 geändert durch Art. 27 des EG zur Insolvenzordnung.
12 § 22 Nr. 4a gestrichen durch Art. 6 Abs. 3 ZivilschutzneuordnungsG.
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§§ 23–26 Gesetzestext

3. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich
tätig sind,

4. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit,
5. Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten ge-

schäftsmäßig besorgen.

§ 2313, 14 [Ablehnungsgründe]

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen
1. Geistliche und Religionsdiener,
2. Schöffen und andere ehrenamtliche Richter,
3. Personen, die zwei Amtsperioden lang als ehrenamtliche Richter bei Gerichten

der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig gewesen sind,
4. Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen,
5. Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen,
6. Personen, die die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-

buch erreicht haben.
(2) In besonderen Härtefällen kann außerdem auf Antrag von der Übernahme des
Amtes befreit werden.

§ 24 [Entbindung vom Amt]

(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist von seinem Amt zu entbinden, wenn er
1. nach §§ 20 bis 22 nicht berufen werden konnte oder nicht mehr berufen werden

kann oder
2. seine Amtspflichten gröblich verletzt hat oder
3. einen Ablehnungsgrund nach § 23 Abs. 1 geltend macht oder
4. die zur Ausübung seines Amtes erforderlichen geistigen oder körperlichen Fä-

higkeiten nicht mehr besitzt oder
5. seinen Wohnsitz im Gerichtsbezirk aufgibt.
(2) In besonderen Härtefällen kann außerdem auf Antrag von der weiteren Ausübung
des Amtes entbunden werden.
(3) Die Entscheidung trifft ein Senat des Oberverwaltungsgerichts in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4 auf Antrag des Präsidenten des Verwaltungsgerichts, in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 5 und des Absatzes 2 auf Antrag des ehrenamt-
lichen Richters. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss nach Anhörung des eh-
renamtlichen Richters. Sie ist unanfechtbar.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend in den Fällen des § 23 Abs. 2.
(5) Auf Antrag des ehrenamtlichen Richters ist die Entscheidung nach Absatz 3 von
dem Senat des Oberverwaltungsgerichts aufzuheben, wenn Anklage nach § 21
Nr. 2 erhoben war und der Angeschuldigte rechtskräftig außer Verfolgung gesetzt
oder freigesprochen worden ist.

§ 2515 [Wahlperiode]

Die ehrenamtlichen Richter werden auf fünf Jahre gewählt.

§ 2616 [Wahlausschuss]

(1) Bei jedem Verwaltungsgericht wird ein Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen
Richter bestellt.

13 § 23 Abs. 1 Nr. 3 geändert durch Art. 6 Nr. 2 des Gesetzes zur Vereinfachung u. Vereinheitli-
chung der Verfahrensvorschriften zur Wahl u. Berufung ehrenamtlicher Richter.

14 § 23 Abs. 1 Nr. 5 geändert durch 6. VwGOÄndG; § 23 Abs. 1 Nr. 6 geändert durch Art. 5 Nr. 1
BerufsRModG.

15 § 25 geändert durch Art. 6 Nr. 3 des Gesetzes zur Vereinfachung u. Vereinheitlichung der Ver-
fahrensvorschriften zur Wahl u. Berufung ehrenamtlicher Richter.

16 § 26 Abs. 2 Sätze 6 u. 7 angefügt durch Art. 6 Nr. 0 des 1. Justizmodernisierungsgesetzes.
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Gesetzestext §§ 27–30

(2) Der Ausschuss besteht aus dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts als Vorsit-
zendem, einem von der Landesregierung bestimmten Verwaltungsbeamten und sie-
ben Vertrauensleuten als Beisitzern. Die Vertrauensleute, ferner sieben Vertreter, wer-
den aus den Einwohnern des Verwaltungsgerichtsbezirks vom Landtag oder von
einem durch ihn bestimmten Landtagsausschuss oder nach Maßgabe eines Landes-
gesetzes gewählt. Sie müssen die Voraussetzungen zur Berufung als ehrenamtliche
Richter erfüllen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Zuständigkeit für die Bestimmung des Verwaltungsbeamten abweichend von
Satz 1 zu regeln. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden über-
tragen. In den Fällen des § 3 Abs. 2 richtet sich die Zuständigkeit für die Bestellung des
Verwaltungsbeamten sowie des Landes für die Wahl der Vertrauensleute nach dem
Sitz des Gerichtes. Die Landesgesetzgebung kann in diesen Fällen vorsehen, dass
jede beteiligte Landesregierung einen Verwaltungsbeamten in den Ausschuss entsen-
det und dass jedes beteiligte Land mindestens zwei Vertrauensleute bestellt.
(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, ein Verwal-
tungsbeamter und drei Vertrauensleute anwesend sind.

§ 27 [Zahl]

Die für jedes Verwaltungsgericht erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richtern
wird durch den Präsidenten so bestimmt, dass voraussichtlich jeder zu höchstens
zwölf ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen wird.

§ 2817 [Vorschlagsliste]

Die Kreise und kreisfreien Städte stellen in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste
für ehrenamtliche Richter auf. Der Ausschuss bestimmt für jeden Kreis und für jede
kreisfreie Stadt die Zahl der Personen, die in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind.
Hierbei ist die doppelte Anzahl der nach § 27 erforderlichen ehrenamtlichen Richter
zugrunde zu legen. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Kreises oder
der kreisfreien Stadt, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl
erforderlich. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der Vertretungskör-
perschaft bleiben unberührt. Die Vorschlagslisten sollen außer dem Namen auch
den Geburtsort, den Geburtstag und Beruf des Vorgeschlagenen enthalten; sie sind
dem Präsidenten des zuständigen Verwaltungsgerichts zu übermitteln.

§ 29 [Wahl]

(1) Der Ausschuss wählt aus den Vorschlagslisten mit einer Mehrheit von mindes-
tens zwei Dritteln der Stimmen die erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richtern.
(2) Bis zur Neuwahl bleiben die bisherigen ehrenamtlichen Richter im Amt.

§ 3018 [Heranziehung]

(1) Das Präsidium des Verwaltungsgerichts bestimmt vor Beginn des Geschäftsjah-
res die Reihenfolge, in der die ehrenamtlichen Richter zu den Sitzungen heranzuzie-
hen sind.
(2) Für die Heranziehung von Vertretern bei unvorhergesehener Verhinderung kann
eine Hilfsliste aus ehrenamtlichen Richtern aufgestellt werden, die am Gerichtssitz
oder in seiner Nähe wohnen.

17 § 28 geändert durch Art. 6 Nr. 4 des Gesetzes zur Vereinfachung u. Vereinheitlichung der Ver-
fahrensvorschriften zur Wahl u. Berufung ehrenamtlicher Richter u. durch Art 2 Nr. 1 Gesetz
über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz.

18 § 30 geändert durch Art. 6 Nr. 5 des Gesetzes zur Vereinfachung u. Vereinheitlichung der Ver-
fahrensvorschriften zur Wahl u. Berufung ehrenamtlicher Richter.

9

27.09.21, ms, Print • redeker_vwgo, 17. Aufl.

©
 2

02
1 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



§§ 31–37 Gesetzestext

§ 31 (weggefallen)

§ 3219 [Entschädigung]

Der ehrenamtliche Richter und der Vertrauensmann (§ 26) erhalten eine Entschädi-
gung nach dem Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz.

§ 33 [Ordnungsgeld]

(1) Gegen einen ehrenamtlichen Richter, der sich ohne genügende Entschuldigung
zu einer Sitzung nicht rechtzeitig einfindet oder der sich seinen Pflichten auf andere
Weise entzieht, kann ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Zugleich können ihm
die durch sein Verhalten verursachten Kosten auferlegt werden.
(2) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende. Bei nachträglicher Entschuldigung kann
er sie ganz oder zum Teil aufheben.

§ 34 [OVG]

§§ 19 bis 33 gelten für die ehrenamtlichen Richter bei dem Oberverwaltungsgericht
entsprechend, wenn die Landesgesetzgebung bestimmt hat, dass bei diesem Ge-
richt ehrenamtliche Richter mitwirken.

4. Abschnitt Vertreter des öffentlichen Interesses

§ 3520, 21 [Vertreter des Bundesinteresses]

(1) Die Bundesregierung bestellt einen Vertreter des Bundesinteresses beim Bun-
desverwaltungsgericht und richtet ihn im Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat ein. Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsge-
richt kann sich an jedem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht beteiligen;
dies gilt nicht für Verfahren vor den Wehrdienstsenaten. Er ist an die Weisungen der
Bundesregierung gebunden.
(2) Das Bundesverwaltungsgericht gibt dem Vertreter des Bundesinteresses beim
Bundesverwaltungsgericht Gelegenheit zur Äußerung.

§ 36 [Vertreter des öffentlichen Interesses]

(1) Bei dem Oberverwaltungsgericht und bei dem Verwaltungsgericht kann nach
Maßgabe einer Rechtsverordnung der Landesregierung ein Vertreter des öffentli-
chen Interesses bestimmt werden. Dabei kann ihm allgemein oder für bestimmte
Fälle die Vertretung des Landes oder von Landesbehörden übertragen werden.
(2) § 35 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 3722, 23 [Befähigung]

(1) Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht und seine
hauptamtlichen Mitarbeiter des höheren Dienstes müssen die Befähigung zum
Richteramt haben.

19 § 32 geändert durch Art. 4 Nr. 26 des Justizkostenmodernisierungsgesetzes.
20 § 35 Abs. 1 und 2 geändert durch Art. 14 G zur Neuordnung des Bundesdisziplinarrechts.
21 § 35 Abs. 1 geändert durch Art. 181 der Elften Zuständigkeitsanpassungsverordnung.
22 § 37 Abs. 1 geändert durch Art. 14 des Gesetzes zur Neuordnung des Bundesdisziplinar-

rechts.
23 § 37 Abs. 1 geändert durch Art. 16 des Gesetzes zur Modernisierung des notariellen Berufs-

recht.
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